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Öffentliche Bekanntmachung 
Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des Donnersbergkreises liegt  

öffentlich aus 
 
 
Einsichtnahme möglich vom 12.02. - 26.02.2024 
 
Gem. § 57 LKO i.V.m. § 97 Abs. 1 GemO steht der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 des 

Donnersbergkreises mit Anlagen in der Zeit vom 12.02.- 26.02.2024 unter folgendem Link zur 

Verfügung:  

 

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/B%C3%BCrgerservice/Leistungen%20A%20-

%20Z/Finanzen%20&%20Steuern/ 

 

Einwendungen gegen den Entwurf können Einwohner innerhalb o.g. Frist erheben. Sie sollten 

schriftlich abgefasst und an Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Finanzabteilung, Uhlandstraße 2, 

67292 Kirchheimbolanden adressiert oder als E-Mail an mnunheim@donnersberg.de eingereicht 

werden.  

 

Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
Kirchheimbolanden, den 06.02.2024 
gez. 
(Rainer Guth)  
Landrat 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/B%C3%BCrgerservice/Leistungen%20A%20-%20Z/Finanzen%20&%20Steuern/
https://www.donnersberg.de/donnersbergkreis/B%C3%BCrgerservice/Leistungen%20A%20-%20Z/Finanzen%20&%20Steuern/
mailto:mnunheim@donnersberg.de


 

07. Februar 2024   Seite  22 
 

Öffentliche Bekanntmachung 

zur 
Veräußerung eines Grundstücks 

 
 
Über die Genehmigung der beabsichtigten Veräußerung des nachstehenden Grundbesitzes ist 
nach dem Grundstückverkehrsgesetz zu entscheiden. 
 
Grundbuch des Amtsgerichts Rockenhausen von Unkenbach, Blatt 289, Gemarkung Un-
kenbach 

Flst. Nr. Nutzungsart Gewanne Flächengröße 

1322/1 Landwirtschaftsfläche Zu Wörthshöll 5.360 m² 

 
Land-/Forstwirte, die zur Aufstockung Ihres Betriebes am Erwerb des vorgenannten Grundbesit-
zes interessiert sind, können ihr Erwerbsinteresse bis spätestens 10 Tage nach Erscheinen die-
ses Amtsblattes bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Referat Landwirtschaft, schriftlich 
bekunden. 

 
Kirchheimbolanden, den 06.02.2024 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
gez. 
(Rainer Guth) 
Landrat  
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Öffentliche Bekanntmachung 

zur 
Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzel-

falles nach § 7 Absatz 1 des Gesetztes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung (UVPG) 

 
 
Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 7 Ab-
satz 1 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) zur wesentlichen Än-
derung der Gesamtanlage der Firma Gienanth GmbH, Gießerei-Betrieb, Ramsener Str. 1 in 
67304 Eisenberg, Verbandsgemeinde Eisenberg, Donnersbergkreis gemäß § 5 Absatz 2 
UVPG. Gegenstand des Antrages ist die Umstellung des Kernherstellungverfahrens von 
Beta-Set auf Cold Box in der Handformerei. 

 
Die Kreisverwaltung Donnersbergkreis gibt als Untere Immissionsschutzbehörde bekannt, dass 
die Firma Gienanth GmbH, Ramsener Str. 1 in 67304 Eisenberg, die immissionsschutzrechtliche 
Änderungsgenehmigung für die Umstellung des Kernherstellungverfahrens in der Handformerei 
von Beta-Set auf Cold Box beantragt hat. Diese Umstellung beinhaltet außerdem die Aufstellung 
von zwei Aminwäschern mit vorgeschaltetem Filter sowie eine Umrüstung an den Kernschieß-
maschinen. Beim Cold Box-Verfahren wird für die Begasung Amin, statt wie beim bisherigen Be-
ta-Set-Verfahren Methylformiat, verwendet. 
 

Da dieses Vorhaben in den Anwendungsbereich des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) fällt, wurde eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß § 7 Absatz 1 

UVPG durchgeführt.  

 

Im Rahmen der Vorprüfung wurde festgestellt, dass für das beantragte Vorhaben keine Ver-

pflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles hat ergeben, dass von dem Vorhaben nach Einschät-

zung der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere Immissionsschutzbehörde aufgrund über-

schlägiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien 

mit hoher Wahrscheinlichkeit keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind, die nach § 25 UVPG zu berücksichtigen wären.  

 

Gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar.  

 

Die maßgeblichen Unterlagen sind der Öffentlichkeit unter dem Az. 7/5610-02/19 nach den Best-

immungen des Umweltinformationsgesetzes bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Untere 

Immissionsschutzbehörde, Zimmer 225, Uhlandstr. 2, 67292 Kirchheimbolanden, zugänglich.  

 
Kirchheimbolanden, den 24.01.2024 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
gez. 
(Rainer Guth) 
Landrat  
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Öffentliche Bekanntmachung 

des 
Landrats über die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommu-

nalwahlen und die Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers – Bür-
germeisterin/Bürgermeisters 

 

 
I. 

Aufgrund der §§ 16 und 62 des Kommunalwahlgesetzes (KWG) in Verbindung mit den §§ 23 und 
74 der Kommunalwahlordnung (KWO) fordere ich hiermit zur Einreichung von 
 

Wahlvorschlägen für die Wahlen der Ortsbeiräte, Gemeinderäte, Stadträte, Verbandsgemein-
deräte und des Kreistags sowie von  
Wahlvorschlägen für die Wahl(en) der Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher - Ortsbürgermeiste-
rinnen/Orts-bürgermeister - Stadtbürgermeisterinnen/Stadtbürgermeister - Bürgermeisterin-
nen/Bürgermeister 
 

auf. 
II. 

Wahlvorschläge können von Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes und von Wäh-
lergruppen, Wahlvorschläge zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbürgermeis-
terin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters und Bürgermeiste-
rin/Bürgermeisters auch von Einzelbewerberinnen und Einzelbewerbern eingereicht werden.  
Parteien und Wählergruppen können zur Wahl der/des Ortsvorsteherin/Ortsvorstehers - Ortsbür-
germeisterin/Ortsbürgermeisters - Stadtbürgermeisterin/Stadtbürgermeisters - Bürgermeiste-
rin/Bürgermeisters auch eine gemeinsame Bewerberin oder einen gemeinsamen Bewerber in 
einem gemeinsamen Wahlvorschlag benennen. 
 
Parteiwahlvorschläge und Wahlvorschläge mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen sind in 
einer Versammlung der wahlberechtigten Mitglieder oder Vertreterinnen und Vertreter des Wahl-
gebiets (Ortsbezirk, Gemeinde, Stadt, Verbandsgemeinde, Landkreis), Wahlvorschläge nicht 
mitgliedschaftlich organisierter Wählergruppen in einer Versammlung, zu der die Wahlberechtig-
ten des Wahlgebiets einzuladen sind, in geheimer Abstimmung aufzustellen. Eine gemeinsame 
Bewerberin oder ein gemeinsamer Bewerber kann auch in geheimer Abstimmung einer gemein-
samen Versammlung von wahlberechtigten Mitgliedern/ 
Anhängerinnen und Anhängern/Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Parteien und Wähler-
gruppen gewählt werden. 

 

Neu auftretende Parteien im Sinne des § 16 Abs. 4 KWG müssen spätestens am Dienstag, dem 
16. April 2024, bis 18 Uhr bei der Landeswahlleiterin oder dem Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz, 
Mainzer Straße 14 - 16, 56130 Bad Ems, die Teilnahme an der Wahl anzeigen und ihre Eigen-
schaft als Partei im Sinne des Parteiengesetzes gemäß § 24 Abs. 1 KWO nachweisen. 

 

III. 
Die Wahlvorschläge müssen von einer Mindestzahl von Wahlberechtigten des Wahlgebiets, die 
den Wahlvorschlag unterstützen, unterschrieben sein (Unterstützungsunterschriften), soweit die 
Wahlvorschlagsträger nicht nach § 16 Abs. 3 oder § 62 Abs. 3 Satz 2 KWG davon befreit sind. 
Für jede Wahl darf jeweils nur ein Wahlvorschlag unterschrieben werden. Die Wahlberechtigung 
muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein. 
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Die Wahlvorschlagsträger sind allein verantwortlich, dass eine ausreichende Zahl gültiger Unter-
stützungsunterschriften rechtzeitig eingereicht wird. Nach Ablauf der Einreichungsfrist (Abschnitt 
IV) können Unterstützungsunterschriften nicht mehr geleistet werden. 

 

IV. 
Die vollständig unterzeichneten Wahlvorschläge sollen mit allen erforderlichen Anlagen möglichst 
frühzeitig bei der zuständigen Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter oder bei der zustän-
digen Gemeinde-/  
Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwaltung eingereicht werden. 
 

Die Einreichungsfrist läuft 

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr, 

ab. 

 

V. 
Nimmt eine nicht im Landtag vertretene Partei oder Wählergruppe im Landkreis an der Kreis-
tagswahl und an mit ihr verbundenen Kommunalwahlen oder lediglich an Verbandsgemeinde-
ratswahlen und an damit verbundenen Wahlen zum Ortsgemeinderat oder Ortsbeirat teil, so er-
hält sie auf Antrag für jede Wahl, an der sie teilnimmt, dieselbe Listennummer. Im Antrag müssen 
die Kennwörter der Wahlvorschläge, für die dieselbe Listennummer beantragt wird, mit Angabe 
des Wahlgebiets, für das der jeweilige Wahlvorschlag gilt, und die Namen der jeweiligen Vertrau-
ensperson und ihrer Stellvertreterin/ihres Stellvertreters aufgeführt werden. Der Antrag ist von 
den Vertrauenspersonen aller beteiligten Wahlvorschläge zu unterzeichnen und möglichst früh-
zeitig, spätestens  
 

am Montag, dem 22. April 2024, 18 Uhr, 

 

bei dem Landrat (siehe Abschnitt VIII, letzter Satz) einzureichen. Der Antrag ist bei dem Vorsit-
zenden des Bezirkstags des Bezirksverbands Pfalz, Bismarckstraße 17, 67655 Kaiserslautern, 
zu stellen, wenn die Partei oder Wählergruppe an mehreren Kommunalwahlen innerhalb des 
Gebiets des Bezirksverbands Pfalz teilnimmt.  

 

VI. 
Die Bewerberin oder der Bewerber, die oder der durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt 
und Mandat nach den Bestimmungen des Kommunalwahlgesetzes begründen würde, ist ver-
pflichtet, eine schriftliche, rechtlich nicht bindende Erklärung abzugeben, ob sie oder er im Falle 
des Wahlerfolgs aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis ausscheidet oder auf das Mandat ver-
zichtet. Die schriftliche Absichtserklärung ist mit dem Wahlvorschlag einzureichen (§ 20 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 5 KWG). Sie oder die Verweigerung der Abgabe einer solchen Absichtserklärung wird 
mit den zugelassenen Wahlvorschlägen veröffentlicht (§ 24 Abs. 3 Satz 2 KWG). 
 

VII. 
Die Wahlleiterinnen und Wahlleiter der Gemeinden, Städte und Verbandsgemeinden geben in 
ortsüblicher Weise die Zahl der zu wählenden Rats- und Ortsbeiratsmitglieder, die Höchstzahl 
der aufzustellenden Bewerberinnen und Bewerber, die Mindestzahl der Unterstützungsunter-
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schriften sowie die Anschrift der Wahlleiterin oder des Wahlleiters bekannt. Parteien und Wähler-
gruppen erhalten auf Anforderung einen Abdruck des Bekanntmachungstextes. 
 

Die Niederschrift über die Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber hat, mit Ausnahme bei 
der Wahl für den Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz, jeweils getrennt nach Frauen und Män-
nern folgende paritätsbezogene Angaben gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten 
Versammlungsteilnehmerinnen und Versammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetretenen 
und der gewählten Bewerberinnen und Bewerber (getrennt nach Plätzen). 

 

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Wahlvorschläge enthalten den im Wortlaut abzudru-
ckenden Text des Artikels 3 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes und den Geschlechteranteil in der 
jeweiligen Vertretungskörperschaft zwei Monate vor der Wahl. Darüber hinaus hat die öffentliche 
Bekanntmachung der Wahlvorschläge bei der personalisierten Verhältniswahl, mit Ausnahme bei 
der Wahl für den Bezirkstag des Bezirksverbands Pfalz, folgende paritätsbezogene Angaben 
gesondert auszuweisen: die Zahl der wahlberechtigten Versammlungsteilnehmerinnen und Ver-
sammlungsteilnehmer sowie die Zahl der angetretenen und der gewählten Bewerberinnen und 
Bewerber (getrennt nach Plätzen). 

 

VIII. 
In den Kreistag des Landkreises Donnersbergkreis sind 38 Mitglieder zu wählen.  
 

In einem Kreiswahlvorschlag dürfen höchstens 76 Bewerberinnen und Bewerber benannt wer-
den. Im Wahlvorschlag kann dieselbe Bewerberin oder derselbe Bewerber bis zu dreimal aufge-
führt werden. 

 

Der Wahlvorschlag muss von mindestens 200 zur Kreistagswahl wahlberechtigten Personen un-
terzeichnet sein. Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen, auf die § 16 Abs. 3 
KWG zutrifft,  
bedarf es keiner Unterstützungsunterschriften. 

 

Kreiswahlvorschläge sind bei der Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Zimmernummer 308, Uh-
landstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden einzureichen. 

 

IX. 
Vordrucke für Wahlvorschläge, Versammlungsniederschriften zur Aufstellung der Bewerberinnen 
und Bewerber, Erklärungen der Bewerberinnen und Bewerber, dass sie nicht für dieselbe Wahl in 
einem anderen Wahlvorschlag aufgestellt sind und dass sie ihrer Aufnahme in den Wahlvor-
schlag zustimmen, Bescheinigungen der Wählbarkeit und Absichtserklärungen der Bewerberin-
nen und Bewerber, bei denen durch die Wahl eine Unvereinbarkeit von Amt und Mandat begrün-
det würde, sind bei der zuständigen Gemeinde-/Verbandsgemeinde-/ Stadt-/Kreisverwaltung ge-
gen Kostenerstattung erhältlich. 
 

Amtliche Formblätter für Unterstützungsunterschriften werden auf Anforderung von der zuständi-
gen Wahlleiterin oder dem zuständigen Wahlleiter und von der zuständigen Gemeinde-
/Verbandsgemeinde-/Stadt-/Kreisverwaltung kostenfrei abgegeben. 
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Wird nur ein gültiger Wahlvorschlag oder überhaupt kein Wahlvorschlag eingereicht, so findet 
Mehrheitswahl statt. 

 

Weitere Einzelheiten über die Aufstellung und Einreichung von Wahlvorschlägen sind dem Kom-
munalwahlgesetz und der Kommunalwahlordnung zu entnehmen. 

 

Kirchheimbolanden, den 24.01.2024 
Kreisverwaltung Donnersbergkreis 
gez. 
(Rainer Guth) 
Landrat zugleich als Kreiswahlleiter 

 


